


Textliche Festsetzungen

zum Bebauungsplan Nr. 115

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 01.03.1965

1. Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung ist im Bebauungsplan entsprechend dem § 4 der Baunutzungs-
verordnung vom 26.06.1962 als „ Allgemeines Wohngebiet „ festgesetzt.

Die in § 4 (3) der BauNVO für das allgemeine Wohngebiet vorgesehenen Ausnahmen werden 
gemäß § 1 (4) derselben Verordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Nur für das im Bebauungsplan besonders gekennzeichnete Grundstück (Hotel) ist eine Aus-
nahme gemäß § 4 (3) 1 der BauNVO zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die Zahl der Vollgeschosse und die Grundflächenzahl 
im Plan festgelegt. Die dort ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse ist zwingend.

3. Baugestaltung

Die Außenfronten aller Bauten sind in Ziegelrohbau oder Ziegelverblendung auszuführen. Hell-
rotes und sandfarbenes Material soll das Gesamtbild bestimmen. Sich dem Bauwerk einord-
nende andersartige Bauteile können zugelassen werden.

An-, Vor- und Nebenbauten müssen sich einwandfrei dem Hauptkörper unterordnen. Garagen 
sind nur an den ausgewiesenen Stellen zu errichten.

Gebäudegruppen, die eine städtebauliche Einheit bilden, sind in der Architektur aufeinander 
abzustimmen und müssen in der Außengestaltung dasselbe Material erhalten.

4. Festsetzungen über die Bauweise und die Art der baulichen Gestaltung im Baugebiet

Die Bebauungstiefe ist jeweils von der Baulinie aus festgelegt und beträgt für die zwei- und drei-
geschossigen Wohnbauten max. 11,00 m.

Vorgeschrieben:
Zwei- und dreigeschossige Wohnbauten.
Satteldach 20° - 25° Neigung, ohne Aufbauten und ohne Drempel.
Die Satteldächer sind mit dunklen tiefgewölbten Pfannen einzudecken. Grüne Pfannen sind nicht 
gestattet.

Die Traufausbildung benachbarter Gebäude muß einheitlich sein. Trauf- und Firsthöhen müssen 
gleich sein.

Schornsteinköpfe sind in Ziegelsteinen auszuführen und sollen am First oder in Firstnähe 
heraustreten.
Für die dreigeschossigen Häuser sind Gemeinschaftsantennen vorgeschrieben.

5. Außenanlagen

Bauwerke, Gärten, Gemeinschaftsgrünanlagen und freie Landschaft sollen zu einer organischen 
Einheit zusammenwachsen.
Durch die Anordnung der Einfriedigungen soll die städtebauliche Raumbildung unterstrichen 
werden.



Vorgärten sollen grundsätzlich nur sehr niedrig bepflanzt werden, damit sie – in den Straßenraum 
einbezogen – eine gewisse Weiträumigkeit ermöglichen und den Blick auf die Gebäude freilas-
sen.

Sie sind nur mit einem Radwegkantstein zu begrenzen und sparsam zu bepflanzen. Nachbar-
begrenzungen innerhalb der Vorgärten sind nicht erlaubt.
Bei Mehrfamilienhäuser sind, wenn im Plan nicht anders bestimmt, die Gartenflächen als offene 
Grünflächen ohne Einfriedigung zu gestalten.

Die Grundstücke der zweigeschossigen Wohnbauten sind einheitlich mit einem Waldlattenzaun 
(senkrecht oder diagonal) 0,80 m hoch, naturfarben, einzufriedigen.

Nachbarbegrenzungen durch Maschendrahtzäune können nur hinter der Bauflucht in einer Höhe 
von 0,80 m errichtet werden.


